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Bekanntmachung.
Auf Grund des § 2 der Kaiserlichen Verordnung vom 31 . Jüli

1914 , hetresfend das Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Roh-
stoffen , die bei der Herstellung und dem Betriebe von Gegenständen
des Kriegsbedarfs zur .Verwendung gelangen , bringe ich! nach¬
stehendes zur öffentlichen Kenntnis:

Es wird verboten die Ausfuhr und Durchfuhr von:
Drahtsaiten aus der AusfUhrnnnrmer 945 des Statistischen'
Warenverzeichnisses , >mit Âusnahme der Stahlsaiten in ab¬
gepaßten Längen bis zu 2 Metern bei einer Stärke bis zu
l,o Millimetern.

Berlin,  den 16 . Dezember 1916.

Der Reichskanzler (Reichsamt des Innern ).
Im Aufträge : Müller ..

Bekanntmachung.
B e t r . : Ten Verkehr mit Oclfrüchtcn.

Wie wir hören , wird in der Oefsentlichkeit betrübtet , es sei
von der Unterzeichneten Behörde  dahingehende Aus -,
tun ft erteilt rvvrden , das ; ein Verkauf von Raps sauren  zur
Oelgewmnung von Landwirt zu Land ;virt oder an Privatpersonen
zickässig sei. Derartige Behauptungen sind falsch.  Es wurdet
vielmehr im Gegenteil etwa 50 — 60 Leuten , die im Laufe der
lebtet ! drei Mouate mit derartigeir Wünschen auf unserem Amt
erschienen waren , eröffnet , daß nach ergangener Verordnung vom
27 . Juli 1916 , betr . Oelfrüchte , ein Verckam der Oelfrüchte nur an
den Kriegsausschuß für Oele und Fette in Berlin zulässig sei , daß
nur dem Erzeuger des Rapssameus selbst das Recht zustehch
M Pfund für sich m  Del verarbeiten zu lassen , und daß die Bürgern
meistereien angeiviesen wären , nur solchen Personen die erforder¬
lichen Erlaubnisscheine zum .Schlagen von Oel zu erteilen ; wer
ohne einen solckien Erlaubnisschein Rapssamen zur Mühle brächte,
nmche sich sttafbar ; das Kreisamt selbst könne keine Ansnahnte
zulassen.
. . Zur Beseitigung der i m U mla uf befindlichen
falschen Gerüchte wird Vorstehendes hiermit zur
öffentlichen Kenntnis gebracht.

Gießen,  Herr 23 . Tezenrber 1916.

Grvßherzogliches Kreisamt Gießen,
vr . Usin g er.

Bekanntmachung
Um dem Auftreten des Schweinerotlaufes und dessen Verbrei¬

tung in dar Sommermonaten für die Folge entgegenzutreten , ord¬
nen wir auf Grmch des 8 17 Ziffer 4 mrd der 88 23 , 60 , 74,
76 und 79 des Reicksviehfeuchengesetzes , sowie auf Grund des Ge¬
setzes über die Eirtschädigung für an Milzbrand , Rauschbrand und
Schweinerotlauf gefallene Tiere in der Fassung vom 29 . April 1912
bis auf weiteres das Nachstehende an.

tz 1. Zur Schutzimpfung sind von dein Besitzer bei der zu¬
ständigen Bürgermeisterei anzumelden:
1 . Alle in den Monaten Oktober bis Tezenrber einschließlich ge-

boTcrieii und angetansten Ferkel und LäuferschNwine bis zum
5 . Januar;

2 . alle in einem der Monate Januar bis September geborenen undl
angetansten Ferkel und Läufcrschweine bis znm 5 . des darauf fol¬
genden Monats;

3 . alle im Lande vorhandenen Zuchtsauen und Eber bis zum 5 .April;
4 . alle rn einem der Monate April bis September in das Land ein-

gefirhrten Zuchtsauen und Eber bis zum 5 . des darauf folgenden
Monats . s

Von der Anmcldepflrcht rn Absatz 1 sind die Besitzer voir Ferkel,
mrd Schw erneu bcfrett , wenn sie durch eine Bescheinigung der Bür
germersterer deö Herkunftsorts der Tiere nachüMen , daß diese be
rer s schutzgermpst such bei Zuchtsauen mrd Ebern aber , daß sie be
rerts rn dcnffelben Kalenderjahr schutzgeimpft sind.

.̂ .. ,8 * . Dre Bürgernrefftcreien haben die nach 8 1 Abs . 1
Z ^' ser 1, 2 und 4 angemeldeteir Schwernein eine Liste einzutragen
und drew längstens zum 10 . des Anmeldemonats dem Kreisveteri

bUM ' enden . Dreses hat die Schrltzrmpftrngen sobald ab
^oder zu veranlassen . Sie muffen jedenfalls
vor Dem nächsten Anmeldctag erledigt sein.

nach 81 Abs . 1 Ziffer3 angcmcldeterr Zuchtsauen und Ebo
fmd rn erne be)ondere Liste ernzutragen , die ebenfalls dem LÄreist

^ .^ u' pfmrg ist in den Monate;
2ljpnl lqub^ ad auszusnhren und iedes Jahr zu wiederholen.

s. '*-'*1m̂pfung aller nach § 1 Abs . 1 angemeldeten Sckuvein
ÄQt tu ledern Ort zu eriver von dem Kreisveterinärantt oder den

mit der Impfung Beauftragten zu bestimmetchen ' Zeit an Hand der
Listen (8 2) stattzufinden . Die Besitzer sind verpflichtet , zu dieser
Zeit die irr ihrem Besitz befindliche !» , der Annreldepflicht unter --,
liegenden Schweine zur Schutzimpfung zu stelleir.

.Die Gemeinde hat das zuin Festhalten der Tiere erforderliche
Personal zur Verfügung zu halten.

Für größere Orte und für einzeln gelegene Gehöfte hat auf
Anfordern des Kreisveterinäramts oder des mit der Impfung Bett
aufttagten die Bürgermeisterei anzuorduen , daß Ferkel an eintz
bestimmte Stelle zur Schutzimpfung gebracht werden . Größere
Schweine sind im Gehöft des Besitzers zu impfen.

Ueber alle ausgeführten Schutzimpfungen hat der die Impfung
Ausführende der zuständigen Bürgernreisterei unter Rückgabe der.
Listen (8 2) Mitteilung zu machen.

8 4 . Händler haben W ich das Großherzogttlm während dev
Monate Januar bis Oktober eiugeführten Ferkel und Lau fers chw eine
innerhalb 48 Stunden , nachdem - sie in das Land erngeführt sind,
ber der Bürgermeisterei , in deren Bezirk die Tiere sich befinden,
zur Schutzimpfung anzumelden.

Die eingehenden Anmeldungen über die im Besitz von Händlern!
befindlichen Schweine haben die Bürgermeistereien unverzüglich dem
Kreisveterinäramt zu übermitteln , das die Schutzimpfung dieser
Schweine stets iroch innerhalb der Absondernngszert (9 Tage nach
der Einfuhr in das Lanoesgebiet ) vorzunehmen oder zu veranlassen!
hat . Der beamtete Tierarzt oder der mit der Schutzimpfung Beauf¬
tragte hat von deren Ausführung alsbald der zuständigen Bürgern
mersterer Kenntnis zu geben.

Händlerschweine dürfen während der Monate Januar bis Ok¬
tober einschließlich vor stattgehabter Schutzimpfung nicht znm Verf-
kauf gebracht werden.

.infolge der Impfung eingegangenen Schwein«
tst nach , § ^ 6 Ziffer 3 rurd 8 68 des Reichsvjiehseu chengesetzesl
Entsckädrgung zu leisten.

Die Feststellung der Entschädigung ist nach Artikel 7 Abs . 5
des Gesetzes über die Entschädigung für an Milzbrmrd , Rausch !-,
brand und Schweinerotlauf gefallene Tiere vorzunehmen.
. 8 6 Tie Kosterr der Schutzimpfturg trägt nach Art . 10 des
des Gesetzes Wer die Enffchädigung für an Milzbraird , Rauschbrand
^ Schwernerotlanf gefallene Tiere die Kreis lasse , der die Hälfte
der Aufwendungen aus der Staatskasse ersetzt wird.

8 ? . Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser An -,
ordnungen werden , auf Grund des 8 74 Ziffer 3 und 8 76 des
Rerchsviehseuchengesetzes bestraft und ziehen nach Art . 4 Ziffer?
des Gesetzes über die Entschädigung für an Milzbrand , RauschbrarrÜ
, ^ ck. v̂ernerotlanf gefallene Tiere die Versagung der Eift-
sch>Ldrgung nach sich.

Darmsta dt, >den 15 . Dezenrber 1916.

Großherzogliches Ministerium des Innern,
v . H o m b e r g k.

An Grotzh . Polizeiamt Gießen , an die Großh . Bürger-
melstereien der Landgemeinden und an die GendarmcriS-

stationen des Kreises Gießen.
Sie wollen die vorsteherchen . Airorbnungen Grobherzoglich «»!

Mrnrstenums des Jnuern vom 15 . Dezember 1916 ortsüblich be¬
raumt nrachen.

Tie Dvrgeschriebenen Fristen sind pünktlich einznhalten . Der
Befolg der getroffenen Maßnahmen ist zu überwachen . Zuwider -,
handlnugen sind uwrachsichtlrch zur Anzeige zu bringen.

G i e ß e ti , den 23 . Dezember 1916.

Grvßherzogliches Kreisamt Gießen.
I . V . : öemmerbe.

Dcranttrmatynng.
Vetr . : Tie Ausführung des Gesetzes über den Warenumsatz^

stenkpel . ^

An den Oberbürgermeister zu Gießen und die Grohh.
Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.

i imr GwßArer Anzeiger vom Frütag , den 15. lf . Mts .,
l.  Blatt , abgedruckte Bekairntnrachung , betr . : Tic En tr ich-
tun g d e s W a renn m s a tzstem pel s fü r das Ka l e n d er-
l ah r )L16  er asten von den Großherzoglichen Frnanz-
amterii Greßen , Butzbach. Grünberg und Hnirgerr und datiert vom
12 . ds . Js ., wollen <5 ic ortsüblich , beka nist machen.

Gießen,  den 20 . Dezember 1916.

Grobherzogliches Kreisamt Gießen.
Z. Ä. r Hemmerd «.
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XVIII . Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.

Wt.  VII T . Nr . 1473.

Bekanntmachung
aut Öcftftdümg der Schwerstarbeiter in industriellen B «n-
trieben, bei der Eisenbahn. Post und sonstigen Behörden.

Um auf dem schnellsten Wege für das Kriegsamt die Anzahl
der zurzeit rm Korpsbereich beschäftigten Schwerstarbeiter festzu-
stellen, sknd von allen oben genannten Betrieben und Behörden,
welche Sckffverstarbeiter beschäftigen, bis zum 28. \2. 16 genaue
Altert uach folgenden Grundsätzen und entsprechend nachfolgendemMuster bn dein
Ktellvertvekenden Generalkommando 18. A.-K.. Abtei¬

lung VII (Volkswirtschaft) Frankftrrta. M.
einzureichen:
A. ^ kundsätze: Es gelten als Schwerstarbeiter:

1. Bergarbeiter mrter Tage , einschließlich der mittleren und»
unteren Grubenbeamten (Fahrhäuer , Steiger , Fahr - , Wetter-
und Obersteiger , solveit sie unter Tage beschäftigt sind.
Die an den Koksöfen (Arbeiter in Gasanstalten sind wie Ar-
^chbr an Koksöfen zu behandelii ), Eisenerzröstöfen und in
Brirettsabriven beschäftigten Arbeiter , soweit sie der Einwir-
rung der Gase, des Rauches und der Hitze der Oasen unmittel-
bar ansgefetzt sind.

L. Feuerarbeiter in der Eisenindustrie , insbesondere
2) von den Arbeitern an den Hochöfen : Erz - und Koksfahrer,

' ' Gichter , Schmelzer , Schlackenarbeiter und Mistige Ofen-
; arbeiter , sowie Gießbettnmcher und ' Arbeiter bei den Wind¬

ei erhitzern;
d) von den Arbeiterii in deii Stahlwerken : Arbeiter an Gene-

' ratoren , Konvertern Martiliöfen , Tiegel - und Elektrostahl-
üfen : ferner Gießgruben - und Wärmegrubenarbeiter , Kran-
suhrer in Ofen - und Gießhallen und über den WärMgrnben;

c) von den (Arbeitern in Walz -, Hammer- und Preßrverken:
> Walzer und Arbeiter an Schweiß -, Wärm - und Glühöfen
> Arbeiter an Hämmern , Pressen sowie Arbeiter an Sägen,

Scheren , Richtmaschinen , soweit sie an warinein Metall
arbeiten;

ä ) von deii Arbeitern in Eiserr- und Stahlgießereien solche, die
ünter großer .Hitze oder schädlichen Gasen besonders zu leiden

, ' haben.

4 . Arbeiter in der Waffen - und Munitionsindustrie , die t
Unter 3 ausgeführten Arbeiterkategorien entsprechen, insbeson
dere Arbeiter an Pressen , Wärm - und Glühöfen , sotvie in der
Härter ei Und Vergüterei.

5 . Arbeiter in Zink -, Kupfer - , Aluminium - und sonstigen Metall
Hütten und Metallgießereien , soweit ihre Arbeit der Arbeit
der unter 3 ausgeführten Arbeitergruppen gleicht ; Ofenarbeiter
in Zinklveißsabrilen.

6 . Ĵn Kalk- und Dolonntbrennereieu , Zementfabriken , in der
LonwarenindUsttie (Porzellan - , Steinzeug , Stein gutsobriken,
Ziegeleieil Und Fabriken feuerfester Produkte , einschließlich
Asbestglühereien ) und in Glashütten , soweit diese Industrien
für den Kriegsbedarf arbeiten : Mbeiter , die unter großer Hitze
oder schädlichen Gasen besonders zu leiden haben.

7. In der Maschinen - , Metall - und K'leineisenindustrie , soioie
in Eisenbahnwerkstätten , Brückeubauanstalten und Seeschiffs-
roerften , soweit diese Industrien für den Kriegsbedarf arbei¬
ten und soweit ihre Arbeiter nicht schon unter die aufgesührten
Gruppen fallen : Ofen - und Hammerlente , Schmiede , Kessel¬
schmiede, Wavmnicter und Beizer für schlvere Gegenständr.

8. Bon den Arbeitern der chemischen'SprengstofsiVduftrie solche,
die unter großer Hitze, schädlichen Gasen oder giftigen Stoffen
besonders zu leiden haben.

9 . Kesselheizer im Bergbau uild in den vorgenannten Industrien
mit Ausnahme solcher Heizer , die eine Gasfeuerung oder eine
Feuerung mit Mechanischer Beschickung bedienen . Die Rost¬
reiniger und Aschenzieher der letzteren Anlagen fallen nicht
Unter diese Ausnahme.

10 . Arbeiter inr Bergbau und in den vorgenannten Industrien,
die an sich nicht unter die aufgeführten Gruppen fallen , aber
regelmäßig in Tag - und Nachtschicht arbeiten , für die Zeit,
in der sie Nachschichten leisten . Wird in drei Schichten gear¬
beitet , so gilt nur eine Schicht als Nachtschicht.

11. Lokomotivführer Md Heizer auf Dampflokomotiven ; Maschi¬
nen- und Heizpersonal der See - und Binnenschiffahrt.

Allgemeine Bemerkungen.
Arbeiterinnen , üus welche die vorstehenden Merkmale zu¬

treffen , sind wie Arbeiter #u behandeln.
Freie ausländische Arbeiter stehen Inländern gleich, Die

Vorschriften süv Kriegsgesaugene bleiben Unberührt,

B. Muster der Liste.
1 2 3a 3 b | 3 c 3d 4

MinvI. weiblich männl. weiblich männl . | weiblichs männl. weiblich ^ männl. weiblich männl. weiblichl männl. weiblich

5 6 7 8 9 10 11
männl. weiblich männl. weiblich männl . j weiblich männl. weiblich männl . swe blich männl. weiblich | männl. weiblich

—

Ergänzung : Die Zahlen im Kopf der Lifte (1, 2 , 3a , 3b usw.)
entsprechen der zahlen mäßiger : Einteilung vorstehender unter A
aufgerührten Grundsätze.

Die Liste ist in doppelter Ausfertigung einzureichen und muß
ftuf der Vorderseite folgende Angaben enthalten:

1. Nartze der Fabrik bezw. Behörde,
2 . Kirrze Angabe über Art der Fabrikation bezw. des Betriebes,
3 . GemeiMrc,
4 . Kreis,
5 . Regierungsbezirk,
6 . Provinz.

Für die Richtigkeit der gemachten Angaben zeichnet verantwortlich
Es liegt im eigensten Interesse aller B̂eteiligten , daß die

Lttten unter allen Umständen pünktlich zu dem' angegebenen Der¬
min eingereicht lverden, da die Angaben als Unterlage für die

^moeisung von Lebensmitteln an die Schwerstarbeiter
Eine genaue Nachprüfung der Listen

Sachverständige bleibt Vorbehalten.

dienen

durch

Um dauernd über die vorhandenen Schgoerstarbeiter nNterrich'
tet m  bleiben , haben die einzelnen Betriebe , Behörden usw. jciveils
bis z U m 1. eines jeden Monats hier  e i n t r e f f e n d -
(erstmalicz zum 1. 2 . 17) zu melden , welche zahlenmäßige tffcnfc*,
rungen ui den einzelnen Klassen ein getreten sind. Auch Rieht-
ändevimgen sind zn berichten.

Diese Bekanntmachung gilt — im Einvernehmen mit dem
Aouverniur— auch für den Befehlsbereich der Festung Mainz

Frankfurt,  a , M ., den 22 . Dezember 1916.
Stellv . Genernlkommanda 18. Armeekorps.

Zwillingsrunddruck der Brühl ' schen Univ .-Buch» und Steindrnckerei. R . Lange,  Gießen.
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